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Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1972 §10 Abs2 Z5;

Rechtssatz

Bei dem Betrieb eines Campingplatzes handelt es sich um eine ortsgebundene Tätigkeit. Sie bedarf zu ihrer Ausübung

der betre8enden Grundstücke oder zumindest der entsprechenden Benützungsrechte. Somit bilden Grundstücke bzw

die Rechte daran eine wesentliche Grundlage des Betriebes.
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